
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/9/3 96/04/0048
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.1996

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §14 Abs2;

Rechtssatz

Unter den im § 14 Abs 2 GewO 1994 angesprochenen sonstigen ö5entlichen Interessen sind auch jene der ö5entlichen

Ruhe und Ordnung, der Verteidigung der Rechtsordnung und der Verhinderung von strafbaren Handlungen sowie der

Schutz der Gesundheit zu verstehen.
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